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III Eine gemiſ ohne Verkündſchein des atho⸗
liſchen zuſtändigen aAarrer vor Dem nichtkatholiſchen
Gei  ichen ge

oſſene Ehe.) Welcher Ausflüchte, niedriger
Vorwände und leerer Usreden die Proteſtanten und nicht ſelten
auch laue oder verführte Katholiken ſich zu bedienen pflegen, wenn
ſie eine gemiſchte Ehe eingehen wollen, iſt ekannt Beſonders 33;  ber
zeug ſich davon der katholiſche Seelſorger, von den 9e
miſchten Brautleuten die vom apoſtoliſchen Stuhle zur Vermeidung
vieler Uebel, großen Aergerniſſes, owie zur Abwendung der Gefahr
für das Seelenheil des katholiſchen Brautteiles vorgeſchriebenen be
annten Kautelen verlangt/) und pflichtmäßig darauf beſteht, damit
ſie geleiſtet werden. Um dieſe notwendigen Garantien, eine
gemiſchte Ehe möglich ſein ſoll, zu umgehen und illuſoriſch 3u
machen, nimmt man eine Zuflucht zu allerlei Ausreden und nichtigen
Vorwänden, wenn man * nicht vorzieht, ſie glei anfangs und
von vorneherein zu verweigern, was wenigſtens aufrichtig und ohne
Falſch wäre

—*⁷7

Man gibt gewöhnlich vor Der katholiſche Seelſorger werde
doch und ſolle den Brautleuten In einer ˙ wichtigen Angelegenheit,
wie S die Eingehung der Ehe iſt, trauen, daß ſie threr nach
ommen und ſeinem Verlangen rückſichtlich der Garantien Folge
eiſten werden; eS werde erſt das rautprüfungsprotokoll auf
mmen, bis zur Verkündigung oder gar bis zur Schließung
der beabſichtigten Ehe ſei * Zeit genug, Aunl dieſe, ohnehin nur
„formellen Bedingungen“, we das Weſen des eigentlichen Ehe
abſchluſſes gar nicht tangieren, entweder während oder erſt nach vor
genommener Eheverkündigung zu erfüllen; man müſſe ſich die Sache,
auf die man nicht vorbereitet war, gehörig überlegen und ſich mit
anderen beraten, keinen Fehltritt zu begehen Dieſe und
hnliche Vorwände und Befürchtungen, die nUur allzuſehr an das
bekannte 5„COTL machinationibus tegere“ erinnern, aben In der egel,
wie die Erfahrung ehrt, nur den Zweck, damit die gemiſchte Ehe,
die ohne Garantien geſchloſſen werden ſoll, mithin die von
der Kirche feſtgeſetzte Norm, aher ungeſetzlich, unerlaubt und ſündhaft

in der katholiſchen Kirche promulgiert uInd ihre Verkündigung
durch das Zivilamt (Bezirkshauptmannſchaft) aus „Oeffentlich
keitsrückſichten“ womöglich vermieden werde, indem die öffentliche
Meinung das Zivilaufgebot der Ehe mit Recht für Ungewöhn⸗
liches, Profanes, kurz für Anomalie nſieht,?) da ſich die weltliche
Gewalt, ne azu berufen oder bevollmächtigt zu ſein, in dieſe
kirchliche Angelegenheit einmiſcht und bei einem, der Schließung der

— Cfr Instruct. Gregorii XVI 2 Maji 1842 AGd episcopos Ger-
maniae; vgl Bangen, Instr. Prac Selbſt laue Katholiken Ind Gegnerder Kirche beurteilen eine Eheverkündigung abfällig, ein Beweis, daßſie die öffentliche Meinung perhorresziert und an derſelben einen be
Onderen Geſchmack findet. Vergleiche die folgenden Noten.

Linzer „Theol.⸗prakt Quartalſchrift.“ 1904
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Ehe als einer eminent religiöſen Handlung) vorausgehenden, ſelbſtnach dem bürgerlichen Rechte?) In der Kirche vorzunehmenden Akte
mitwirken wi

Ein vorſichtiger und erfahrener katholiſcher Seelſorger durchau freilich [Sbald derartige Winkelzüge, E auf den Charakterund die innere Geſinnung ſolcher Brautleute kein beſonders günſtigesLicht werfen, und wird pflichtgemäß alles aufbieten, ſie zur Leiſtungder Garantien zu bewegen. Weigern ſich die Nupturienten, dem Ge
ſetze zu entſprechen, ſo ird PT ſie ber die Folgen ihres Ungeſetz⸗lichen Vorhabens mit Würde aber auch mit Nachdruck belehren und
zugleich darauf hinweiſen, daß ſie nicht nach dem gewöhnlichen feier  —＋ Kirchenritus, ſondern nur mit aſſiver A ſſiſtenz, fallsſie auf threr Abſicht beharren ſollten, würden etraut werden.“ürden die Brautleute aus welchem Grunde immer In der Regeliſt es religiöſer Indifferentismus, antikirchliche Geſinnung und Grund
ſätze, oft Ueberredung von Seite des proteſtantiſchen Geiſtlichenauch dieſe ausſchlagen, dann mu der atholiſche Pfarrer den Braut⸗
leuten erklären, daß eS ihm nach dem Geſetze un möglich iſt, ihreEhe zu verkündigen und bei ihrer Schließung irgendwie zu inter⸗
venieren, da 3u einer ſündhaften Verbindung nicht mitwirken
könne, ohne das Eſe zu verletzen und vor ott und der Kircheeine ſchwere Verantwortung auf ſich zu laden

Läßt ſich der atholiſche Seelſorger durch die oben angedeutetenVorwände ſolcher Brautleute, wie eS leider nicht ſelten geſchie
9 „Sancta 168 68t mMatrimonium t 1de0 SancCte tractanda.“ Ca⸗techism. Rom II. A B 8 71 beſtimmtdarüber ausdrücklich: 7 die Verkündigung mu drei bnn— oder Feſtagen an die gewöhnliche Kirchenverſammlung des ArVezirkes(d wenn die Gläubigen Fum öffentlichen Gottesdienſte in der Kircheverſammelt ſind) geſcheh en  4. Dem 9egenüber nimmt ſich die vom Zivilamteauf dem Gange des Amtsgebäudes neben anderen „Kundmachungen“,die Oft ehr prof und trivialer Natur ſind, affigierte Verkündigung derEhe ußerſt ſonderbar, 10 einlich Uund beſchämend UuS E iſt bekannt,mit welchem Namen ſolche Verkündigungird Wie die Sponſalien, (WJ., qBVII

der Ehe vom Volke bezeichnet
wiſſen inne ein praeambulum

ſind auch die Eheverkündigungen Im e·

würdige und religiöſe Weiſ
matrimonii und ſollen auf eine möglichſt

Ehe ſelbſt,
und daher an heiliger Stätte, wie die

nebenbei ſei bemerkt, da
ſtattfinden. Vgl. die heiden vorhergehenden Noten Nur

eS von keiner großen Paſtoralklugheit zeigt,10 daß eS ſehr gefehl iſt, enn man den gemiſchten Brautleuten,ſie ſich V  ur ＋*

—ſtung der Garantien nicht verſtehen ollen, gleich(oöohne ſie über die Sache 1 belehren und ihnen die traurigenFolgen ihrer Weigerun näher auseinanderzuſetzen) mit dem BemerkenImm „Man habe mit ihnen nichts weiter verhandeln“ 4 welches nichtpaſtorelles, ſondern bureaukratiſches Benehmen di Nupturientennuur erbittert und ſie dem katholiſchen eelſorger abgeneigt macht, abgeſehenavon, daß auf dieſe Weiſe die katholi ſche Sache glei anfangs, ohne jed⸗weden erſuch, ſie retten, ei und den Nupturienten ogardie Möglichkeit N wird, die Ehe wenigſtens mit paſſiverAſſiſtenz, die ſie vielleicht Erne annehmen würden, und daher auchkirchlich giltig, u lezen
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übe Tre 2 beſſer geſagt, überliſten und nimmt er bertrauend ihrem
heuchleriſchen Verſprechen, die Verkündigung ihrer Ehe m der katho  2
liſchen Pfarrkirche vor, ſo egen ſolche Brautleute, da ſie ihre ver⸗
werfliche, bis jetzt wohl verheimlichte Abſicht erreicht, die Maske ab,
verweigern jetzt ganz en die Garantien, lehnen oft ſelbſt die paſſive
Aſſiſtenz ab und verlangen mit nicht beſonders gewählten Ausdrücken
den ein über die erfolgte Verkündigung ihrer Ehe, da ſie vom
Geiſtlichen des proteſtantiſchen Brautteiles getraut werden wollen
Erſt jetzt, aber ſpät, rkennt der katholiſche Seelſorger das
fa e der Brautleute und alles Zureden und noch ring  2  2
liche Ermahnungen, der katholi ch Brautteil mo von ſeinem ſünd⸗
haften Vorhaben ablaſſen, blei ohne Erfolg. Und damit viellei
doch die Garantien Im letzten Augenblicke, da der katholiſche Seel⸗
ſorger pflichtgemä die Ausſtellung des Verkündſcheines verweigert,
die Garantien nicht gegeben oder die Ehe, deren Giltigkeit In
foro CClesiae eS ſich handelt, wenigſtens mit Aſſiver ſiſtenz 9e
oſſen werde, benützt der proteſtantiſche Geiſtliche dieſe Gelegenheit
und nimmt ohne Verkündſchein die Trauung vor, wie S der
folgende Fall, der ſich vor nicht langer Zeit ereignete, beweiſt, den
wir näher beleuchten und dabei beſonders die ämtliche Verhand⸗
lung desſelben genauer ins Auge faſſen wollen

orus, atholi wohnhaft IM Pfarrbezirke A., beabſichtigte
die Bertha, helvetiſcher Konfeſſion, ohnha in B., zu ehelichen
Weil eS den Anſchein atte, was ſich freilich ſpäter als ganz grundlo
herausſtellte, daß die Ehewerber die geſetzlichen Garantien leiſten
werden, nahm der katholiſche Pfarrer die Verkündigung threr Ehe vor,
vertrauend dem gleisneriſchen Vorgeben derſelben, die Garantien
ſpäter zu leiſten, ohne daß ET wenigſtens während der Promul⸗
gation der Ehe darauf zwar vorſichtig, aber zugleich energiſch 9e
drungen ätte, amit der kirchlichen orſchri In Betreff der Garantien
nachgekommen, und ohne daß ETL zum mindeſten ſichergeſtellt hätte,
daß die fragliche Ehe wenigſtens mit Aſſiwer Aſſiſtenz geſchloſſen
werde. Nachdem die Ehe reimal aufgeboten, wurde beides Uunter den
nichtigſten Ausreden von den Ehewerbern, die ihre Abſicht voll⸗
kommen erreicht hatten, kurzweg abgelehnt und der Verkündſchein
erlangt, den der Pfarrer, dem nun „das Licht aufgegangen“, 3
geben verweigerte, worauf das redliche Brautpaar, indem 2 ſeinem
Unwillen darüber mit ziemlich ſtarken Ausdrücken Luft machte, das
arrhaus verließ Darauf wurden die Ehewerber vom proteſtantiſchen
Geiſtlichen in B., ohne den Verkündſchein von Seite des katholiſchen
Pfarramte vorgelegt aben, etraut und nach längerer Zeit
der Verkündſchein von dieſem Geiſtlichen mit dem Bemerken verlangt,
„Es ſei Florus mit Bertha auf Grund der Ausſage von zwei
Zeugen, daß ihre Ehe In der Pfarrkirche zu verkündigt wurde, 9e

worden, wodurch dem Geiſte des Geſetzes genügt wurde;
auch dem Bu chſtaben des Geſetzes zu genügen, werde da5 katholiſche
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arram Ant Ausfolgung des betreffenden Verkündſcheines erſucht“
Dieſem Anſinnen konnte der atholiſche Pfarrer, trotz der vermeint⸗
en, aber dem Geſetze völlig widerſprechenden Begründung, ſelbſt
verſtändlich nicht willfahren, ondern zeigte den Vorfall ſeiner iözeſan
behörde mit dem Erſuchen . das Geeignete diesfalls zu verfügen.

Daraufhin beſchwerte ſich dieſe Behörde Unter Darlegung des
ganzen Sachverhaltes bei der zuſtändigen Bezirkshauptmannſchaft über
das geſetzwidrige Verfahren des proteſtantiſchen Geiſtlichen und führte
aus, eS mo demſelben eine derartiger ungeſetzlicher organg bei
Schließung der Ehe gemiſchter Nupturienten für die Zukunft ver
bten werden, wobei darauf hingewieſen wurde, daß eine Ehe, we
nicht verkündigt und vor deren Schließung nicht ezeugt wurde, ES
ſei während der Verkündigung derſelben kein Ehehindernis zum Vor
ein gekommen, nach bürgerlichem Rechte!) ungiltig ſei.2) In günſtiger
Erledigung dieſer Beſchwerde führte die Zivilbehörde aus, dem évan
geliſchen Geiſtlichen ſei ſeine Handlungsweiſe mit dem Bedeuten ver
oben worden, künftighin überhaupt keine Trauung ohne
Verkündſchein des katholiſchen Pfarramtes vorzunehmen,
enn anders die Ehe giltig ſein ſoll Dabei hat dieſe Behörde
in ihrer Entſcheidung das biſchöfliche Konſiſtorium zugleich das
Anſuchen eſtellt, ES mo dem betreffenden katholiſchen Pfarrer,
der die Verkündigung der Ehe des Florus mit Bertha vorgenommen,
die Ausfolgung des Verkündſcheines und Uebermittlung
desſelben dem evangeliſchen Geiſtlichen mn aufgetragen werden.“)

Dieſe Entſcheidung der Zivilbehörde iſt in mehr als einer Hinſicht
beachtenswert, weshalb CS angezeigt erſcheint, ſie näher ns Auge zu faſſen,
da ſich der oben geſchilderte Ehefall beſonders in konfeſſionell gemiſchtenGegenden El wiederholen kann, und EeS aher von en ſein dürfte,
die hieher einſchlägigen Rechtprinzipien, we bei richtiger Entſcheidung
dieſes U zu berückſichtigen ſind, genauer V eleu ten

Vor allem iſt QAus der mehrerwähnten Entſcheidung auf den erſten
lick klar, daß die politiſche Behörde dem angel des betreffenden
Verkündſcheines ein ſolches Gewicht beigelegt atte, daß ſie von
ſeinem Vorweiſen ogar die Giltigkeit der Ehe abhängig ma
Um dieſe ganz allgemein ausgeſprochene Anſicht richtig beurteilen zu
können, muß unterſchieden werden: Ob die Verkündigung der Ehe in
der katholiſchen 23 0 überhaupt nicht ſtattfand und eS daher den
betreffenden Brautleuten abſolut unmögli war, ſich mit dem Ver
kündſchein bei dem proteſtantiſchen Geiſtlichen auszuweiſen, oder aber,
ob die Verkündigung zwar vorgenomme N, jedo der Verkündſchein
von dem katholiſchen Pfarrer, wie in dem vorliegenden Falle, Aus
geſetzlichem Grunde verweigert und deshalb von den Brautleuten vor
dem Eheabſchluſſe nicht vorgelegt wurde

Bürgerliches Geſetzbuch 71 ieſe Deduktion nit
Rückſicht auf den ganzen Sa  erha richtig, mag dahingeſtellt bleiben

——j.—.— der Bezirkshauptmannſchaft in N vom März
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Im erſten Falle unterliegt eS wo nicht dem geringſten
Zweifel, daß die Ehe nach bürgerlichem Rechte ungiltig ⁷.

wäre,
eil der angel des Aufgebotes eim trennendes Ehehindernis
In dieſem Sinne wäre

⁴ die Entſcheidung der politiſchen Behörde ganz
richtig, weil im Geſetze begründet, allein dieſe Auffaſſung läßt die
vorerwähnte Entſcheidung nicht zu, wie unten nachgewieſen wird.
Nach kirchlichem E die Ehe, vorausgeſetzt, daß ihr kein
trennendes Hindernis im Wege vollkommen giltig, dies be
weiſt: Die hiſtoriſche Entwicklung der romulgationspraxis der
Ehen,? die ſo, wie jetzt, viele Jahrhunderte hindurch nicht aufgeboten
wurden; dies beweiſen die klandeſtinen ehelichen Verbindungen,
die bekanntlich ohne Aufgebot geſchloſſen wurden;s das kirchliche
Geſetzbuch“) und die ausdrückliche Beſtimmung des tridentiniſchen
Konzils,“) endlich die Erklärung der eiligen Kongregation dieſes
Konzils,“) owie die Praxis der Kirche

Im weiten Falle CS außer weifel, daß die Ehe
giltig iſt (von der rage, ob die Proteſtanten bei der Eheſchließung

die tridentiniſche Form gebunden ſind, wird hier abgeſehen) denn
nach der Beſtimmung des bürgerlichen Geſetzbuches“ genügt eS zur
Giltigkeit der Ehe, wie des Aufgebotes, enn die bevorſtehende Ehe
wenigſtens einmal, ſowohl In der Pfarrkirche des Bräutigams,
als der rau verkündigt worden, und ein In der Orm oder Zahl
der Verkündigungen unterlaufener Mangel macht die Ehe nicht
giltig Ueberdies bedroht das bürgerliche Recht den Seelſorger zwar
mit chwerer Strafe, enn EI die Trauung der Brautleute ohne Vor
weiſung des Verkündſcheines vornimmt, die Ehe jedoch ſelbſt erklärt
eS in einem ſolchen Falle nicht für ungiltig.ð)

Daraus 0olg aber zur Evidenz, daß die vorerwähnte Ent⸗
ſcheidung der politiſchen Behörde ganz verſe und mit Rückſicht
auf das Anſuchen derſelben, daß von dem katholiſchen Pfarrer der
Verkündſchein der beabſichtigten Ehe des Florus mit Bertha aus
zuſtellen und dem evangeliſchen Geiſtlichen auszufolgen ſei, ſich ſelbſt
widerſprechend iſt, indem 14 dieſe Behörde ſelbſt zugibt und als
erwieſen anerkennt, was auch nach der obigen Ausführung wirklich

Bürgerliches eſe Vgl Van Espen, Jus
eceles. univ., tit XII CapP II et VI., Bened XIV. De Synod. dioec.,
lib XII Cp VIer, Das Eherecht, Bod 346 Bene d
IVI Cp utſ

er C 3. (IV. 3.) Cone
Lateran. I (1215.) Cone 11d 8688. C&D de ref. matrim.

ud HelsSs, De matrindnio. Monachii 1861, D. 2  — Ota 8
—0 gun 1824. Vgl. arüber: Sanchez, De matrim., lib 114 disput.
et 10.; Ferraris, Prompt. bibl Can.; matrimonium, art I und
denuntiationes.
Nach dem Hofkanzleidekrete vom I 1846, 954

Bürgerl Geſetzb und
S., macht

ogar der ange des beſonderen Aufgebotes bei der Militärſeelſorge
für ſich allein eine von Militärp erſ geſchloſſene Ehe nicht ungiltig,
was lli NuUl eine Ausnahme von der ege iſt
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der all war, daß die beſagte Ehe atſã verkündigt und mithin
dem Geſetze vollkommen entſprochen wurde Daß die Brautleute
ordentlich verkündigt wurden, war ja un mu für die politiſche Be⸗

örde ganz evident ſein: au dem betreffenden Berichte des
katholiſchen Pfarramtes die Diözeſanbehörde; aus dem dieſes

farramt von dem proteſtantiſchen Geiſtlichen Ausfolgung des
betreffenden Verkündſcheines gerichteten Erſuchſchreiben; aus dem
Einſchreiten und der Darlegung des ganzen Sachverhaltes der Diözeſan⸗
behörde, kurz aus der ganzen Aktenlage. Hieraus geht hervor, daß
die auf der irrtümlichen Vorausſetzung der Zivilbehörde, die
betreffende Ehe ſei gar nicht ver künd igt worden, baſierende Ent⸗
ſcheidung irrig und unbegründe iſt Daß eine derartige, dem ganzen
Sachverhalte widerſprechende Entſcheidung hat gefällt werden können,
noe zweifelsohne auch darin eine Erklärung, daß der angel des
Verkündſcheines mit dem Mangel des Aufgebotes der Ehe ver wech ſelt
wurde und weil der etztere angel nach dem bürgerlichen Rechte die
Ungiltigkeit der Ehe zur olge hat, dem angel des Verkündſcheines
E  E Gewicht beigelegt, mithin die betreffende Ehe für ungiltigrklärt wurde Dieſer iſt aber chon deshalb erſe eil Ehe⸗
verkündigung und Beſcheinigung der Vornahme dieſer Verkündigung
durch den Verkündſchein zwei ͤ*• , Rechtsbegriffe und
Funktionen ſind, weshalb ihre Verwechſlung ganz unzuläſſig iſt Ferner
iſt Qus dem bürgerlichen Rechte klar, daß zwar das ab olute, nichtaber das teilweiſe Unterbleiben oder der partielle angel des Auf
gebotes die Ungiltigkeit der Ehe begründet. Hat aber ein ſolcher
angel, wenn die Ehe nur zweimal verkündigt wurde und die dritte
Verkündigung QAus welchem Grunde immer nicht ſtattfinden kann, die
Ungiltigkeit der Ehe nicht zur Folge, ſo kann um ſo weniger en
angel des Verkündſcheines, mit welchem die wirkliche ornahméeder Verkündigung der Ehe konſtatiert wird, eine bewirken, was
auch ganz unlogiſch und unjuriſtiſch wäre, indem der Konſtatierungder Eheverkündigung, dem Verkündſcheine, eine größere Wichtig⸗keit beigelegt würde als der Sache, die eS ſich vor dem Ehe⸗abſchluſſe eigentlich handelt, dem Aufgebote der Ehe

Die vorgenannte Entſcheidung der Zivilbehörde leidet aber nocheinem anderen, kaum zu begreifenden Widerſpruche. Denn anſtattdie betreffende Ehe auf Grund des eigenen Prinzips, daß ohneVerkündigung die Ehe ungiltig ſei, die eheliche Verbindung des Florusmit Bertha für n icht 3 Recht beſtehend zu erklären was
konſequenter Weiſe d geſchehen müſſen begnügt ſie ſich damit,
daß ſie dem akatholiſchen Geiſtlichen ſein Verfahren, ohne Vorweiſungdes Verkündſcheines die Trauung vorzunehmen, bloß für die Zuun unterſagt, alſo die eigener Argumentation nichtigeEhe — als rechtsgiltig beſtehen läßt Iſt 4 — 2

— Bürgerl. Geſetzb § 69 U 74



611

des Verkündſcheines nach der Anſicht der genannten Behörde ungiltig,
dann ſollte dies in der Entſcheidung, wie jeder erwartet, ausgeſprochen,
die eventuelle Sanierung dieſer Ehe und die Art und Weiſe, wie
ſie durchzuführen ſei, angegeben, nicht aber die Sache 11 SUSPenS0O
gelaſſen und blo für die Ulun verboten, damit aber der
Wiederholung des Falles und mithin der Möglichkeit ungiltiger
Eheſchließung, ſei (S wiſſentlich oder nicht, Vorſchub geleiſtet werden.
Nach dem Geſagten braucht kaum emerkt 3 werden, daß der frag
liche Beſcheid ſowohl mit Rückſicht auf den geſchilderten Sachverhalt
als auch Im Hinblicke auf den ausgeſprochenen, wie nachgewieſen
völlig irrigen, rundſatz vollkommen infällig iſt

Nach den obigen Erörterungen war das Verfahren des rote⸗
ſtantiſchen Geiſtlichen, der die Trauung ohne Verkündſchein des
katholiſchen arrer vornahm, ungeſetzlich und ſträflich, elne Be
rufung auf die Ausſage von zwei Zeugen, daß die betreffende Ehe
in der katholiſchen Pfarrkirche verkündigt wurde, ohne Belang und
ohne Beweiskra denn wie onnten zwei, zweifelsohne mittelbare
proteſtaͤntiſche Zeugen, die bei der Verkündigung jener Ehe in dieſer
Kirche gewi nicht zugegen. glaubwürdig konſtatieren, daß die
fragliche Ehe wirklich aufgeboten und Qbeit kein Hindernis ntdeckt
wurde die Ehe aber ſelbſt war und Ie. 0  1 giltig,
was auch durch den vom katholiſchen Pfarramte ſpäter ausgefolgten
Verkündſchein und durch die Vi demſelben konſtatierte Tatſache, daß
bei der Verkündigung kein Ehehindernis zum orſchein gekommen,
bekräftigt wurde Nur nebenbei ſei bemerkt, daß, enn die Zivil⸗
behörde die betreffende Ehe formell für ungiltig erklärt ätte, der
proteſtantiſche Geiſtliche dieſe Entſcheidung aller ahrſchein
lichkeit nach Einſprache erhoben und daß die Oberbehörde ſie als im
Geſetze begründet anerkannt und die erſt
oben aben würde inſtanzliche Entſcheidung be

Aus den voranſtehende Ausführungen ergibt ſich, daß der
erörterte Ehefall nicht richtig aufgefaßt und Qher auch ie ent
ſchieden wurde, weil wiſchen Eh k ü igu 9/ die wirklich
ſtattfand, und zwiſchen Vorweiſung des Verkündſcheines der
betreffenden Ehe nicht gehörig unterſchieden und der angel dieſes
Scheines mit dem des Aufgebotes der Ehe verwechſelt, weil der
Sachverhalt und die ihn begleitenden wichtigen mſtände nicht genau
erwogen, 10⁴ öllig au ßera gelaſſen und endlich weil die vor⸗
zitierten Stellen des bürgerlichen Rechtes, beſonders aber die Be
ſtimmung des 78, nicht gehörig berückſichtigt und angewendet
wurde Für den katholiſchen Seelſorger dürfte dieſer I den be
achtenswerten Wink enthalten, bei Anmeldung von gemiſchten Ehen
möglichſt genau, klug und vorſichtig zu erke gehen, Um

den Vorwurf nicht gehöriger Beachtung des Kirchengeſetzes undni

ſel den der Verſchuldung einer irchlich ungiltigen Ehe auf ſich
QAden Steis iſt das bekannte „Jura vigilantibus fügen wir
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aber gleich hinzu 6 rite interpretantibus Scriptasunt“. wo zu berückſichtigen und ES wird gewi dem katholiſchenSeelſorger oldene Früchte tragen.
Königgrätz. Dr Ant Brychta

(Ueber die Ausdehnung des Decretum: Tametsi
Ein ekaſu Es wurde mir folgender Fall zur Löſung vorgelegt:Ferdinand und W

ſabella, elde QAus Wien und von edler Herun hatten ſich ereits erlobt und begaben ſich in Begleitung ihrerEltern nach London, einer großen Feſtlichkei Aſe beizuwohnen.ald nach ihrer Ankunft in der Hauptſtadt Englands erhalten ſiedie telegraphiſche Nachricht, daß der eim der rau er rkrankt
und dem Tode nahe ſei Gerade dieſem Oheim war ſehr darum zutun, daß die Ehe zuſtande komme und die Verlobten wußten, daßſie in ſeinem Teſtamente als Erben eingeſetzt habe, falls ſie bei
ſeinem ode ereits verehelicht wären. Deshalb nun und weil ohnedies chon alles zur Hochzeit bereitet war, entſchließen ſie ſich gleichin London heiraten. Sie wiſſen, daß in England die Trauunggiltig iſt, auch, wenn dieſelbe nicht parocho Proprio geſchloſſenwird und nehmen Im en Glauben d daß dies auch für ſie gelteami jedoch die eligiöſe Feier nicht fehle, erſuchen ſie einen ihnenzufällig bekannten Prieſter, daß eLW ihre Ehe einſegne. So wurde die
Hochzeit gefeiert und ſie kehren bald nach Oeſterreich zurück ald
darnach ſtirbt der Oheim und ohne Schwierigkeit wird das Erbe ihnenzuerkannt. &  edoch nach einigen Jahren entſtehen in der Ehe Mißhelligkeiten, ſie laſſen ſich von Tiſch und ett ſcheiden und Ferdinand,weil er neue Verbindung eingehen mo  L, E die kirchliche Be
Orde das Anſuchen Auflöſung, beziehungsweiſe Nichtigkeits⸗erklärung ſeiner klandeſtinen Ehe Es räg ſich alſodie in London zwiſchen Ferdinand und Iſabella geſchloſſen he kirchlich giltig oder ni

ann, wenn die Ehe irchlich ungiltig war, die gemachteErbſchaft der Beiden von den übrigen Erbberechtigten auf Grund der
öſterreichiſchen Staatsgeſetze mit Recht beſtritten werden oder ni

un Wie man te handelt eS ſich die Frage, ob
Ferdinand und ſabella bei Abſchließung ihrer Ehe vom Decretum
Tametsi betroffen wurden oder ni

Von jeher war eS in der Kirche u  3 daß das Eingehender Ehe mit einer religiöſen Feierlichkeit verbunden war Der gelehrteBenediet XIV bringt hiefür V ſeiner vnodus dioecesana VIII
12) verſchiedene Belege; er weiſt hin auf die orte des heiligenIgnatius: „Decet, Ut Sponsi t Sponsae de sententia DiscopicConiugium faciant, gu nuptiae Sint secundum Dominum et NON

Secundum Carnem“ (ep 20 Polyc.), auf die Worte Tertullians:
„Ideo Penes 108 OCcultae quOque Coniunctiones., 1d St NOII Priusap Heelesiam Professae, iuxta moechiam t fornicationem Iudi-


